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Nicht nur die Aufnahmekapazität des Knotenpunktes B41/Schloßstraße, sondern auch die 

Kapazität des Knotenpunktes B420/Bahnhofstraße scheint eng begrenzt zu sein. Das Gut-

achten selbst warnt vor problematischen Verkehrssituationen an diesem Knotenpunkt. So 

wird ein Einbiegen von der Bahnhofstraße in die B 420 Saarbrücker Straße zeitweise kaum 

möglich sein, sodass sich Rückstaus in der Bahnhofstraße bilden werden (vgl. Gutachten 

S. 28 und S. 32). 

 

Obwohl diese Verkehrsbeeinträchtigungen mit zeitweisen Blockaden am Knotenpunkt 

B420/Bahnhofstraße offenbar bedeutend und damit auch entscheidungsrelevant sind, 

macht das Gutachten keinerlei nähere Angaben zu Häufigkeit und Länge der sich bilden-

den Rückstaus. Diese für die Entscheidungsfindung relevanten Angaben offenbar bewusst 

nicht offenzulegen, ist unzulässig. 

 

7. Wohnen und Gewerbe (Areal Werle)  

 

Aus dem Verkehrsgutachten resultiert schließlich auch ein sehr enger zukünftiger Pla-

nungsumfang für das Areal Werle. Das Gutachten sieht für das gesamte Areal Werle le-

diglich 38 Wohnungen sowie eine unbekannte Anzahl an Gewerbeansiedlungen vor, die 

zusammen aber auf lediglich 250 Kunden täglich kommen dürfen (vgl. Gutachten Anlage 

3). Wohn-und Gewerbenutzungen, die über diese Verkehrszahlen hinausgehen, sind 

durch das Gutachten nicht abgedeckt. Konsequenterweise müssten diese durch das Ver-

kehrsgutachten begründeten Nutzungsbeschränkungen in den Angebotsbebauungsplan 

für das Mischgebiet auf dem Areal Werle übernommen werden. 

 

8. Sensitivitätsanalyse und Worst-Case-Betrachtung 

 

Die Grundannahmen, die der Bewertung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes B 41 

/Schloßstraße zugrunde gelegt worden sind, sind bereits realitätsfern bzw. inkorrekt.  

 

Eine Worst-Case-Betrachtung, die eine zusätzliche Halbierung des Verbundeffektes, eine 

Heraufsetzung des MIV-Anteils auf 80 % und die Senkung des PKW-Besetzungsgrades 

auf 1, 1 berücksichtigt (Aldi und Edeka-Markt), ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen. 

Die erwarteten Verkehrszahlen verdreifachen sich sogar: Von 1.895 PKW gemäß Ver-

kehrsgutachten auf 5.637 PKW. Mit anderen Worten führen die vom Gutachter gewähl-

ten äußerst optimistischen Modellannahmen gegenüber einem Modell auf der sicheren 

Seite zu einer Verkehrsminderung in Bezug auf den Aldi- und Edeka-Markt um enorme 

3.742 PKW täglich. 
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Aufstellung des Bebauungsplans "Blieszentrum II" sowie parallele Flächennut-
zungsplanteiländerung in der Stadt Ottweiler, Stadtteil Ottweiler 
Hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Ihre Vorlage vom 05.12.2024, Az.: 22-78 VW; hier eingegangen am 05.12.2024 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Tonnellier, 
 
mit o.a. Vorlage sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung 
eines urbanen Gebietes sowie eines Sondergebiets „Ergänzung Blieszentrum“ auf 
dem Gelände der ehemaligen Alugießerei Werle geschaffen werden. Das v.g. Son-
dergebiet ist in Abänderung der ursprünglichen Planung, die nur ein MU vorsah, 
neu hinzugekommen. Hier sind ein Drogeriemarkt mit 770 qm, ein Elektrofach-
markt/Telekommunikation mit 230 qm, eine hinsichtlich der geplanten Verkaufs-
fläche nicht näher konkretisierte Apotheke, Anlagen für gesundheitliche und sozi-
ale Nutzungen sowie sonstige nicht störende gewerbliche Nutzungen vorgesehen.  
 
Gegen diese Planänderung bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken. Die Aus-
wirkungsanalyse kann die Übereinstimmung des Planvorhabens mit den im LEP 
„Siedlung“ festgelegten einzelhandelsbezogenen landesplanerischen Zielfestle-
gungen zum Konzentrationsgebot (Ziffer 42), zum Kongruenzgebot (Ziffer 44) so-
wie zum Beeinträchtigungsverbot (Ziffer 45) auch im Rahmen einer Worst-Case-
Betrachtung (Szenario 2; Neuansiedlung Drogeriemarkt) verbal-argumentativ 
nachweisen.  

Abteilung OBB1: 
Landes- und Stadtentwicklung, 

Bauaufsicht und Wohnungswesen 
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Hinsichtlich des städtebaulichen Integrationsgebotes (Ziffer 46) kann eine inte-
grierte Lage innerhalb des im Einzelhandelskonzept festgelegten Zentralen Versor-
gungsbereiches zwar nicht nachgewiesen werden, doch besteht – wie in Ziffer 46 
gefordert - nachweislich ein enger räumlich-funktionaler Zusammenhang zu die-
sem.  
 
Aus landesplanerischer Sicht sind damit die Voraussetzungen der Ziffer 46 des LEP, 
Teilabschnitt „Siedlung“, erfüllt. Allerdings sollte das geplante Sondergebiet dann 
auch formal in den gutachterlich abgegrenzten und festgelegten Zentralen Versor-
gungsbereich einbezogen werden, was durch einen entsprechenden Beschluss des 
Stadtrates sowie einer entsprechenden Anpassung des Einzelhandelskonzeptes 
2020 der Stadt Ottweiler (hier bekannter Stand: 19.10.2020) erfolgen sollte.  
 
Ebenso sollte vorliegend zur Klarstellung auch für die vorgesehene Apotheke eine 
maximale Verkaufsfläche festgesetzt werden. 
 
Während der Nutzungsschwerpunkt im MU im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
noch auf dem Bereich Pflege mit betreutem Wohnen und kleineren Handelseinrich-
tungen (kein Wohngebiet, s. S. 5 der „alten“ Begründung“) sowie nicht störende 
gewerbliche Nutzungen lag, ist das betreute Wohnen in der nunmehr vorgelegten 
Planung nur noch eine evtl. realisierbare Nutzung. Damit wäre dann aber wieder 
„normales“ Wohnen zumindest grob zu quantifizieren und diesbezüglich auch bi-
lateral mit der Landesplanungsbehörde im Hinblick auf die Ziele des LEP „Siedlung“ 
abzustimmen.  
 
Im Hinblick auf die Ziele der Raumordnung gemäß LEP „Umwelt“ teile ich mit, dass 
das Plangebiet im Westen und Süden randlich von einem Vorranggebiet für Hoch-
wasserschutz (VH) betroffen ist. In diesem Bereich gibt es derzeit keine bauliche 
Nutzung; eine solche ist nach jetzigem Informationsstand auch nicht vorgesehen. 
Die in diesem Bereich vorhandene Baumreihe entlang der Blies wird im Bebauungs-
planentwurf zum Erhalt festgesetzt. Landesplanerische Ziele im Sinne des LEP 
„Umwelt“ stehen der Planung damit nicht entgegen. 
 
Hinsichtlich der generell hier vorhandenen Hochwasserthematik ist die einver-
nehmliche Beteiligung des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz nachzu-
weisen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 

 
 
 
















